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Die folgenden Reisebedingungen ergänzen die ein-
schlägigen Vorschriften des BGB, insbesondere die 
§§651 a-l ff. Abweichungen in den jeweiligen Reise-
programmen, z.B. zu den Rücktrittskosten (Storno-
kosten), haben Vorrang.

ANMELDUNG UND BESTÄTIGUNG
Anmeldungen werden frühzeitig erbeten. Mit der 
Anmeldung, die schriftlich, per E-Mail, mündlich oder 
fernmündlich erfolgen kann, bietet der Kunde der 
Wushu Taichi Akademie den Abschluß eines Reise-
vertrages verbindlich an. Mit der schriftlichen 
Bestätigung durch die Wushu Taichi Akademie 
kommt der Vertrag zustande. Bei einer Anmeldung 
für mehrere Reiseteilnehmer haftet der Anmelder 
für deren vertragliche Verpflichtungen wie für seine 
eigenen. Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung 
seiner Daten einverstanden.

BEZAHLUNG
Innerhalb einer Woche nach Erhalt der Bestätigung 
ist eine Anzahlung von 20% des Reisepreises zu 
zahlen. Eine höhere Anzahlung ist notwendig für 
Flüge, für die nicht rückzahlbare Vorauszahlungen 
fällig sind; dies gilt entsprechend auch für Visa und 
Visabesorgung. Die Restzahlung ist ohne weitere Auf-
forderung so zu leisten, daß sie spätestens 30 Tage 
vor Reiseantritt beim Veranstalter eingegangen ist. 
Nach Eingang der Restzahlung werden die 
vollständigen Reiseunterlagen ausgehändigt bzw. 
übersandt. Ein Insolvenz-Sicherungsschein wird 
zusammen mit der Reisebestätigung ausgehändigt. 
Eine höhere Anzahlungsquote wird fällig bei Reisen, 
bei denen die bei Vertragsabschluß geforderten 
Leistungen des Veranstalters typischerweise die 
höhere Anzahlungsquote erreichen. Bei Individual-
reisen wird die Zahlung im Einzelfall vereinbart. 
Ist der fällige Reisepreis bis zum vertraglich ver-
einbarten Reiseantritt nicht vollständig bezahlt, 
wird die Wushu Taichi Akademie von der Leistung frei 
und kann vom Kunden die entsprechenden Rück-
trittskosten verlangen, wenn dieser nicht ein Recht 
zur Zahlungsverweigerung hatte.

PREISÄNDERUNGEN
Die Wushu Taichi Akademie ist berechtigt, den Reise-
preis zu erhöhen, wenn sich unvorhersehbar für die 
Wushu Taichi Akademie und nach Vertragsabschluß 
die im folgenden genannten Kostenbestandteile auf-
grund von der Wushu Taichi Akademie nicht zu ver-
tretender Umstände erhöhen oder neu ent stehen: 
Beförderungstarife und -Preise, Wechsel kurse oder 
Steuern, hoheitliche Gebühren und sonstige staat-
liche Abgaben. Die Preiserhöhung ist nur zulässig, 
wenn zwischen Vertragsabschluß und dem Beginn 
der Reise ein Zeitraum von mehr als vier Monaten 

liegt. Dem Reisenden werden die tatsächlichen 
Mehrkosten berechnet und auf Wunsch spezifiziert. 
Die Preiserhöhung muß bis spätestens 3 Wochen vor 
Reisebeginn mitgeteilt werden. Bei einer Erhöhung 
um mehr als 5% des Reisepreises kann der Reisende 
ohne Zahlung einer Entschädigung zurücktreten, 
wenn der Rücktritt schriftlich und unverzüglich der 
Wushu Taichi Akademie mitgeteilt wird.

LEISTUNGSÄNDERUNG
Änderung und Abweichung unwesentlicher Reise-
leistungen von dem vereinbarten Inhalten des 
Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig 
werden und von der Wushu Taichi Akademie nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind 
gestattet, soweit dadurch der Gesamtzuschnitt 
der gebuchten Reise nicht beeinträchtigt wird. Die 
Wushu Taichi Akademie behält sich Routen änder-
ungen oder Änderungen im Zeitplan des Reiseablaufs 
sowie Änderungen vorgesehener Hotels ausdrücklich 
vor, die aufgrund des besonderen Charakters von 
Erlebnis- und Wanderreisen nicht vollständig 
auszuschließen sind.

Zu Abweichungen vom geplanten Reiseverlauf 
können Änderungen aufgrund von höherer
Gewalt wie Wettereinbrüchen, von veränderten 
Straßenverhältnissen, Treibstoff- und Versorgungs-
problemen, von Sicherheitserwägungen und 
behördlicher Willkür führen. Bedingt durch landes-
spezifische Umstände oder Flugverspätungen kann 
es zu Umstellungen im Reiseverlauf kommen. 
In solchen Fällen ist die Wushu Taichi Akademie 
bemüht, für eventuell entgangene Programmpunkte 
einen Ersatz während der Reise in Form von Zusatz-
leistungen zu erbringen.

RÜCKTRITT ODER ABBRUCH DURCH DEN KUNDEN
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Maßgebend ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung bei der Wushu Taichi Akade-
mie. Der Rücktritt bedarf der Schriftform. Tritt der 
Reisende vom Reisevertrag zurück oder tritt er, ohne 
vom Reisevertrag zurückzutreten, die Reise nicht an, 
kann die Wushu Taichi Akademie von dem Reisenden
eine angemessene Entschädigung verlangen. Sofern 
der Reisende nicht nachweist, daß ein Schaden noch 
nicht entstanden bzw. ein geringerer Schaden ent-
standen ist, gelten pro Person folgende pauschale 
Stornokosten: Rücktritt bis 90 Tage vor Reisebeginn 
200,- €, bis 45 Tage vor Abflug 30 Prozent, bis 15 Tage 
vor Abflug 60 Prozent, danach 80 Prozent des
Gesamtreisepreises, am Abreisetag oder bei 
Stornierung an Samstag, Sonntag oder Feiertag 
unmittelbar vor dem Abreisetag 100 Prozent. Für 
bereits ausgestellte Tickets gelten im Stornierungs-
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fall die Regeln der Fluggesellschaften. Die Höhe 
der Gebühren für Ticketstornierungen wird von 
den Fluggesellschaften festgelegt. Wir weisen auf 
eine zusätzliche mögliche Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung und entsprechend eine Ticket-Storno-
Versicherung hin, die im Rahmen ihrer 
Versicherungsbedingungen für Rücktritts- bzw. 
Stornokosten eintreten. Sollte der Kunde aus 
zwingendem Grund während der Reise einzelne 
Leistungen nicht in Anspruch nehmen oder die Reise 
vorzeitig beenden, so besteht kein Anspruch des 
Kunden auf anteilige Rückerstattung. Bricht der 
Kunde die Reise vorzeitig ab, ist er für seine Weiter- 
oder Rückreise selbst verantwortlich.

SONDERKOSTEN
Alle Sonderkosten, die als Folge von oder im 
Zusammenhang mit Änderungen des vorgesehenen 
Reiseverlaufs aus in der Person des Kunden liegen-
den Gründen während der Reise entstehen, gehen zu 
Lasten des Kunden und sind mit Entstehung sofort 
an den jeweiligen Anspruchsteller zu zahlen. Zu 
diesen Sonderkosten gehören z.B. Aufwendungen, 
die aus dem verspäteten Eintreffen des Kunden zur 
vorbereiteten Reise entstehen oder Kosten für eine
vorzeitige Rückkehr von einer Wanderung als Folge 
von Unpässlichkeit, Krankheit oder Unfall (z.B. 
Hubschrauber-Rücktransport, Hospital- und Hotel-
aufenthalte auch für Begleitpersonen).

RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH DIE WUSHU 
TAICHI AKADEMIE
Die Wushu Taichi Akademie kann in folgenden Fällen 
vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten
oder nach Antritt der Reise den Vertrag kündigen:
a) Ohne Einhaltung einer Frist: Wenn der Reisede 
die Durchführung der Reise ungeachtet einer Ab-
mahnung durch die Wushu Taichi Akademie nach-
haltig stört oder wenn er sich in einem solchen Maße 
vertragswidrig verhält, daß die sofortige Beendgung 
des Vertrages gerechtfertigt ist. In diesem Fall 
behält die Wushu Taichi Akademie Anspruch auf 
den Reisepreis, muß sich jedoch den Wert etwaiger 
ersparter Aufwendungen anrechnen lassen. 
b) Bis drei Wochen vor Reisebeginn: wenn die in 
der Reisebeschreibung angegebene Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht ist. Der Reisende erhält 
den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück; ein 
weitergehender Anspruch des Kunden besteht nicht.

HAFTUNG, HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Die Haftung der Wushu Taichi Akademie gegenüber 
dem Reisenden für Schäden, die nicht Körperschä-
den sind, ist auf den Reisepreis beschränkt, soweit 
ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder wenn die 

Wushu Taichi Akademie für einen dem Reisenden 
ent stehenden Schaden allein wegen eines Verschul-
dens eines Leistungs trägers verantwortlich ist. Die 
Wushu Taichi Akademie haftet nicht für Leistungs-
störungen oder Mängel, soweit diese bei Leistungen 
auftreten, die ausdrücklich als Fremdleistung in 
der Reise beschreibung bezeichnet sind. Die Wushu 
Taichi Akademie haftet nicht für Leistungsstörungen, 
die aufgrund ausländischer Gesetze, z.B. Feiertage, 
auftreten. 
Bei Reisen mit besonderen Risiken, z.B. mit Sport-
training oder Expeditionscharakter, übernimmt die 
Wushu Taichi Akademie im Hinblick auf diese Risiken 
keine Haftung. Bei allen Reisen der Wushu Taichi 
Akademie, die aufgrund ihrer besonderen Eigenart 
mit erheblichem Risiko oder mit unvorhersehbaren 
Umständen verbunden sind oder der Improvisation
der Reiseleitung bedürfen, ist eine Haftung für das 
Gelingen, die Erfüllung der Erwartungen und für 
Umstände, die auf diesen Besonderheiten beruhen, 
ausgeschlossen. Die Wushu Taichi Akademie haftet 
nicht für das Umfeld- und allgemeine Lebensrisiko, 
wie etwa durch Unfälle, wie sie bei der Benutzung 
von ortsüblichen Land- und Wasserverkehrsmitteln
aller Art, sowie angemieteter Fahrzeuge auftreten 
können, sofern letztere nicht durch grobe Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz der Leistungsträger der 
Wushu Taichi Akademie herbeigeführt wurden.
Gleiches gilt für Angebote und Unternehmungen 
aller Art wie Radfahren, Trekking, Wandern,
Sporttraining sowie Angriffen von Tieren und 
Menschen. Die Wushu Taichi Akademie haftet nicht 
für Nachteile, die sich ergeben können aus Defekten 
an angemieteten Fahrzeugen und daraus resul-
tierenden Routen- oder Terminänderungen, für will-
kürliche Maßnahmen lokaler Behörden, Treibstoff- 
oder Versorgungsprobleme sowie sonstige Umstände 
höherer Gewalt, die nicht von der Wushu Taichi 
Akademie zu vertreten sind, es sei denn, Nachteile 
wurden durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von 
Leistungsträgern verursacht. Bei sämtlichen Reisen 
dieser Art besteht ein erhöhtes Erkrakungs-, Unfall- 
und Verletzungsrisiko, das auch durch umsichtige 
Betreuung nicht ausgeschlossen werden kann. 
Dieses Restrisiko trägt der Kunde selbst und er ist 
aufgefordert, sich entsprechend durch Abschluss 
einer Auslandskranken-, Unfall- und Privathaft-
pflichtversicherung selbst abzusichern und seinen 
Versich erungsschutz zu prüfen. In der Natur und 
vor allem in abgelegenen Regionen gibt es aufgrund 
technischer und logistischer Schwierigkeiten nur 
in sehr eingeschränkten Umfang Rettungs- und/
oder medizinische Behandlungsmöglichkeiten, so 
dass auch kleinere Verletzungen oder Zwischenfälle 
schwerwiegende Folgen haben können. 
Die Wushu Taichi Akademie setzt hier bei jedem 
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Teilnehmer ein erhebliches Maß an Eigenverantwor-
tung und Umsichtigkeit, eine angemessene eigene 
Reisevorbereitung, aber auch ein erhöhtes Maß an 
Risikobereitschaft voraus.
Die Wushu Taichi Akademie haftet nicht für Schäden, 
die durch Eigenverschulden entstanden sind oder 
dadurch, dass den Weisungen der Reiseleitung nicht 
Folge geleistet wurde. Für die von Reisenden selbst 
durchgeführten und eigens vergüteten Unter-
nehmungen mit Dritten, mit welchen auf eigene 
Veranlassung des Reisenden eigene Verträge nach 
dortigem Recht geschlossen werden, und für 
zusätzliche Arrangements auf Wunsch der Reise-
teilnehmer während der Reise haftet die Wushu 
Taichi Akademie nicht. Für allgemeine Lebensrisiken 
des Kunden wie Diebstahl, sonstigen Verlust und 
Beschädigung von Reisegepäck – beim Verstauen in 
Fahrzeugen oder auf Lasttieren – ist jegliche Haftung 
seitens der Wushu Taichi Akademie aus geschlossen, 
soweit nicht durch grob fahrlässiges oder vor-
sätzliches Verschulden eines unserer Leistungs-
träger herbeigeführt.

MITWIRKUNGSPFLICHT DES REISENDEN
Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken, etwaige Schäden zu 
vermeiden bzw. gering zu halten.
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, etwaige 
Beanstandungen unverzüglich der Reiseleitung
oder der lokalen Agentur zur Kenntnis zu geben, die 
beauftragt sind, für Abhilfe zu sorgen. Die Reise-
leitung ist jedoch nicht bevollmächtigt, Ansprüche 
auf Schadensersatz anzuerkennen. Schäden am 
Reisegepäck oder sein Verlust müssen zur Wahrung 
von Ansprüchen sofort bei Feststellung dem jewei-
ligen Beförderungsunternehmen angezeigt werden.
Liegen Diebstahl oder Beraubung vor, ist An zeige 
beim nächsten Polizeirevier zu erstatten und hier-
über eine Bestätigung zu verlangen. Kommt der 
Reisende diesen Verpflichtungen nicht nach, so 
stehen ihm Ansprüche nicht zu.

GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN, VERJÄHRUNG
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung 
der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats 
nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise 
gegenüber dem Veranstalter, der Wushu Taichi 
Akademie, geltend zu machen. Dies gilt auch dann, 
wenn die Mängel bereits während der Reise gerügt 
wurden. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende An-
sprüche geltend machen, wenn er ohne Ver schulden 
an der Einhaltung der Frist verhindert wurde. 
Ansprüche des Kunden aus Gewährleistung und ver-
traglicher Haftung verjähren nach den §§ 651c bis 
651f BGB innerhalb von einem Jahr nach vertraglich 
vorgesehenem Reiseende.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Es wird ausdrücklich auf die „Hinweise und Tips“ 
verwiesen, die jeder China-Reiseteilnehmer der 
Wushu Taichi Akademie vor Reiseantritt erhält, 
sowie auf die allgemeinen länderkundlichen und 
reise spezifischen Informationen in den gedruckten 
Programmen und anderen Medien.

ALLGEMEINES
Sämtliche Angaben der Programme (gedruckt 
oder im Internet) entsprechen dem Stand bei der 
letzten Aktualisierung. Sollte eine der vorstehenden 
Bedingungen unwirksam werden, hat dies nicht die 
Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des 
Reisevertrages zur Folge.


